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Gesetz zum Fünfzehnten Rundfunk -
änderungsstaatsvertrag und zur Ände-
rung medienrechtlicher Vorschriften

Der Landtag hat am 12. Oktober 2011 das folgende Ge-
setz beschlossen:

Artikel 1

Gesetz zum Fünfzehnten 
Rundfunkänderungsstaatsvertrag

Dem am 15., 17. und 21. Dezember 2010 unterzeichneten
Fünfzehnten Rundfunkänderungsstaatsvertrag zwischen
dem Land Baden-Württemberg, dem Freistaat Bayern,
dem Land Berlin, dem Land Brandenburg, der Freien
Hansestadt Bremen, der Freien und Hansestadt Hamburg,
dem Land Hessen, dem Land Mecklenburg-Vorpom-
mern, dem Land Niedersachsen, dem Land Nordrhein-
West falen, dem Land Rheinland-Pfalz, dem Saarland,
dem Freistaat Sachsen, dem Land Sachsen-Anhalt, dem
Land Schleswig-Holstein und dem Freistaat Thüringen
wird zugestimmt. Der Staatsvertrag wird nachstehend
veröffentlicht.

Artikel 2

Änderung des Landesmediengesetzes

Das Landesmediengesetz (LMedienG) vom 19. Juli 1999
(GBl. S. 273, ber. S. 387), zuletzt geändert durch Artikel 2
des Gesetzes vom 7. Februar 2011 (GBl. S. 43, 45), wird
wie folgt geändert:

1. In § 46 Absatz 1 werden die Wörter „der Rundfunkge-
bühr“ durch die Wörter „dem Rundfunkbeitrag“ er-
setzt.

2. In § 47 Absatz 1 Satz 1, Absatz 2 Satz 1, Absatz 3 und
Absatz 4 Satz 1 werden die Wörter „der Rundfunkge-
bühr“ jeweils durch die Wörter „dem Rundfunkbei-
trag“ ersetzt.

3. In § 51 Absatz 1 wird die Angabe „16 und 18 bis 28“
durch die Angabe „16, 18 und 21 bis 28“ ersetzt.

4. § 51 Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

„(4) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Absatz 1
Nummer 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten
ist für die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach 
§ 49 Absatz 1 Satz 1 Nummer 23 bis 28 des Rundfunk-
staatsvertrages das durch Rechtsverordnung des Innen-
minis teriums bestimmte Regierungspräsidium, für die
üb rigen Ordnungswidrigkeiten im Aufgabenbereich
der Landesanstalt nach § 30 diese selbst.“

Artikel 3

Änderung des Gesetzes zur Ergänzung 
rundfunkrechtlicher Staatsverträge

Das Gesetz zur Ergänzung rundfunkrechtlicher Staatsver-
träge vom 14. Februar 2007 (GBl. S. 108), zuletzt geän-
dert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 7. Februar 2011
(GBl. S. 43, 45), wird wie folgt geändert:

1. In der Überschrift zu § 2 wird das Wort „Rundfunkge-
bührenstaatsvertrag“ durch das Wort „Rundfunkbei-
tragsstaatsvertrag“ ersetzt.

2. § 2 Absatz 1 wird aufgehoben.

3. In § 2 Absatz 2 wird die Angabe „§ 9 des Rundfunk -
gebührenstaatsvertrages“ durch die Angabe „§ 12 des
Rundfunkbeitragsstaatsvertrages“ ersetzt.

4. In § 2 Absatz 3 wird das Wort „Rundfunkgebühren“
durch das Wort „Rundfunkbeiträge“ ersetzt.

Artikel 4

Übergangsbestimmung

Zuständiges Regierungspräsidium nach § 51 Absatz 4
LMedienG ist bis zu einer anderweitigen Bestimmung
durch Rechtsverordnung des Innenministeriums das Re-
gierungspräsidium Karlsruhe.
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Artikel 5

Inkrafttreten, Bekanntmachungen

(1) Artikel 2 Nummer 1 und 2 sowie Artikel 3 dieses Ge-
setzes treten an dem Tag in Kraft, an dem der Fünfzehnte
Rundfunkänderungsstaatsvertrag nach seinem Artikel 7
Absatz 2 Satz 1 in Kraft tritt. Im Übrigen tritt dieses Ge-
setz am Tag nach seiner Verkündung in Kraft.

(2) Der jeweilige Tag, an dem der Fünfzehnte Rund-
funkänderungsstaatsvertrag und die Vorschriften des § 14
Absatz 1, 2 und 6 des Rundfunkbeitragsstaatsvertrages
nach Artikel 7 Absatz 2 Satz 1 und 2 des Fünfzehnten
Rundfunkänderungsstaatsvertrages in Kraft getreten sind,
ist im Gesetzblatt bekannt zu geben. Für den Fall, dass
der Staatsvertrag nach seinem Artikel 7 Absatz 2 Satz 3
gegenstandslos wird, ist dies im Gesetzblatt bekannt zu
geben.
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Fünfzehnter Staatsvertrag 
zur Änderung rundfunkrechtlicher

Staatsverträge 
(Fünfzehnter Rund funk  änderungs -

staatsvertrag)

Das Land Baden-Württemberg,
der Freistaat Bayern,
das Land Berlin,
das Land Brandenburg,
die Freie Hansestadt Bremen,
die Freie und Hansestadt Hamburg,
das Land Hessen,
das Land Mecklenburg-Vorpommern,
das Land Niedersachsen,
das Land Nordrhein-Westfalen,
das Land Rheinland-Pfalz,
das Saarland,
der Freistaat Sachsen,
das Land Sachsen-Anhalt,
das Land Schleswig-Holstein und
der Freistaat Thüringen

schließen nachstehenden Staatsvertrag:

Artikel 1

„Rundfunkbeitragsstaatsvertrag

Inhaltsverzeichnis

§ 1 Zweck des Rundfunkbeitrags

§ 2 Rundfunkbeitrag im privaten Bereich

§ 3 Wohnung

§ 4 Befreiungen von der Beitragspflicht, Ermäßigung

§ 5 Rundfunkbeitrag im nicht privaten Bereich

§ 6 Betriebsstätte, Beschäftigte

§ 7 Beginn und Ende der Beitragspflicht, 
Zahlungs weise, Verjährung

§ 8 Anzeigepflicht

§ 9 Auskunftsrecht, Satzungsermächtigung

§ 10 Beitragsgläubiger, Schickschuld, Erstattung, 
Vollstreckung

§ 11 Verwendung personenbezogener Daten

§ 12 Ordnungswidrigkeiten

§ 13 Revision zum Bundesverwaltungsgericht

§ 14 Übergangsbestimmungen

§ 15 Vertragsdauer, Kündigung

§ 1

Zweck des Rundfunkbeitrags

Der Rundfunkbeitrag dient der funktionsgerechten 
Finanzausstattung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks
im Sinne von § 12 Abs. 1 des Rundfunkstaatsvertrages
so wie der Finanzierung der Aufgaben nach § 40 des
Rundfunkstaatsvertrages.

§ 2

Rundfunkbeitrag im privaten Bereich

(1) Im privaten Bereich ist für jede Wohnung von deren
Inhaber (Beitragsschuldner) ein Rundfunkbeitrag zu ent -
richten.

(2) Inhaber einer Wohnung ist jede volljährige Person,
die die Wohnung selbst bewohnt. Als Inhaber wird jede
Person vermutet, die 

1. dort nach dem Melderecht gemeldet ist oder 

2. im Mietvertrag für die Wohnung als Mieter genannt ist.

(3) Mehrere Beitragsschuldner haften als Gesamtschuld-
ner entsprechend § 44 der Abgabenordnung. Die Lan-
desrundfunkanstalt kann von einem anderen als dem
bisher in Anspruch genommenen Beitragsschuldner für
eine Wohnung für zurückliegende Zeiträume keinen
oder nur einen ermäßigten Beitrag erheben, wenn dieser
das Vorliegen der Voraussetzungen für eine Befreiung
oder Ermäßigung gemäß § 4 Abs. 7 Satz 2 im Zeitpunkt
der Inanspruchnahme nachweist.

(4) Ein Rundfunkbeitrag ist nicht zu entrichten von
Beitragsschuldnern, die aufgrund Artikel 2 des Gesetzes
vom 6. August 1964 zu dem Wiener Übereinkommen
vom 18. April 1961 über diplomatische Beziehungen
(BGBl. 1964 II S. 957) oder entsprechender Rechts -
vorschriften Vorrechte genießen.

§ 3

Wohnung

(1) Wohnung ist unabhängig von der Zahl der darin ent -
haltenen Räume jede ortsfeste, baulich abgeschlossene
Raumeinheit, die

1. zum Wohnen oder Schlafen geeignet ist oder genutzt
wird und

2. durch einen eigenen Eingang unmittelbar von einem
Treppenhaus, einem Vorraum oder von außen, nicht
ausschließlich über eine andere Wohnung, betreten
werden kann. 

Nicht ortsfeste Raumeinheiten gelten als Wohnung,
wenn sie Wohnungen im Sinne des Melderechts sind.
Nicht als Wohnung gelten Bauten nach § 3 des Bun-
deskleingartengesetzes.
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(2) Nicht als Wohnung gelten Raumeinheiten in folgen-
den Betriebsstätten:

1. Raumeinheiten in Gemeinschaftsunterkünften, insbe -
sondere Kasernen, Unterkünfte für Asylbewerber, In-
ternate,

2. Raumeinheiten, die der nicht dauerhaften heim- oder
anstaltsmäßigen Unterbringung dienen, insbesondere
in Behinderten- und Pflegeheimen,

3. Patientenzimmer in Krankenhäusern,

4. Hafträume in Justizvollzugsanstalten und

5. Raumeinheiten, die der vorübergehenden Unterbrin -
gung in Beherbergungsstätten dienen, insbesondere
Hotel- und Gästezimmer, Ferienwohnungen, Unter -
künf te in Seminar- und Schulungszentren.

§ 4

Befreiungen von der Beitragspflicht, Ermäßigung

(1) Von der Beitragspflicht nach § 2 Abs. 1 werden auf
Antrag folgende natürliche Personen befreit:

1. Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem
Dritten Kapitel des Zwölften Buches des Sozialge-
setzbuches (Sozialhilfe) oder nach den §§ 27 a oder
27d des Bundesversorgungsgesetzes,

2. Empfänger von Grundsicherung im Alter und bei Er-
werbsminderung (Viertes Kapitel des Zwölften
Buches des Sozialgesetzbuches), 

3. Empfänger von Sozialgeld oder Arbeitslosengeld II
einschließlich von Leistungen nach § 22 des Zweiten
Buches des Sozialgesetzbuches, soweit nicht Zu -
schläge nach dessen § 24 gewährt werden, die die
Höhe des Rundfunkbeitrages übersteigen,

4. Empfänger von Leistungen nach dem Asylbewerber-
leistungsgesetz, 

5. nicht bei den Eltern wohnende Empfänger von

a) Ausbildungsförderung nach dem Bundesausbil-
dungsförderungsgesetz,

b) Berufsausbildungsbeihilfe nach den §§ 99, 100
Nr. 3 des Dritten Buches des Sozialgesetzbuches
oder nach dem Vierten Kapitel, Fünfter Abschnitt
des Dritten Buches des Sozialgesetzbuches oder

c) Ausbildungsgeld nach den §§ 104 ff. des Dritten
Buches des Sozialgesetzbuches,

6. Sonderfürsorgeberechtigte im Sinne des § 27 e des
Bundesversorgungsgesetzes, 

7. Empfänger von Hilfe zur Pflege nach dem Siebten
Kapitel des Zwölften Buches des Sozialgesetzbuches
oder von Hilfe zur Pflege als Leistung der Kriegs -
opferfürsorge nach dem Bundesversorgungsgesetz

oder von Pflegegeld nach landesgesetzlichen Vor -
schriften,

8. Empfänger von Pflegezulagen nach § 267 Abs. 1 des
Lastenausgleichsgesetzes oder Personen, denen
wegen Pflegebedürftigkeit nach § 267 Abs. 2 Satz 1 
Nr. 2 Buchstabe c des Lastenausgleichsgesetzes ein
Freibetrag zuerkannt wird,

9. Volljährige, die im Rahmen einer Leistungsge wäh -
rung nach dem Achten Buch des Sozialgesetzbuches
in einer stationären Einrichtung nach § 45 des Achten
Buches des Sozialgesetzbuches leben, und

10. taubblinde Menschen und Empfänger von Blinden -
hilfe nach § 72 des Zwölften Buches des Sozialgesetz -
buches.

(2) Der Rundfunkbeitrag nach § 2 Abs. 1 wird auf Antrag
für folgende natürliche Personen auf ein Drittel er-
mäßigt:

1. blinde oder nicht nur vorübergehend wesentlich seh -
behinderte Menschen mit einem Grad der Behin-
derung von wenigstens 60 vom Hundert allein wegen
der Sehbehinderung,

2. hörgeschädigte Menschen, die gehörlos sind oder 
denen eine ausreichende Verständigung über das Ge -
hör auch mit Hörhilfen nicht möglich ist, und 

3. behinderte Menschen, deren Grad der Behinderung
nicht nur vorübergehend wenigstens 80 vom Hundert
beträgt und die wegen ihres Leidens an öffentlichen
Veranstaltungen ständig nicht teilnehmen können.

Absatz 1 bleibt unberührt.

(3) Die dem Antragsteller gewährte Befreiung oder Er-
mäßigung erstreckt sich innerhalb der Wohnung

1. auf dessen Ehegatten, 

2. auf den eingetragenen Lebenspartner und

3. auf die Wohnungsinhaber, die bei der Gewährung 
einer Sozialleistung nach Absatz 1 als Teil einer Ein-
satzgemeinschaft im Sinne des § 19 des Zwölften
Buches des Sozialgesetzbuches berücksichtigt worden
sind.

(4) Die Befreiung oder Ermäßigung beginnt mit dem
Ers ten des Monats, zu dem der Gültigkeitszeitraum des
Bescheids beginnt, wenn der Antrag innerhalb von zwei
Monaten nach dem Erstellungsdatum des Bescheids
nach Absatz 7 Satz 2 gestellt wird. Wird der Antrag erst
zu einem späteren Zeitpunkt gestellt, so beginnt die Be-
freiung oder Ermäßigung mit dem Ersten des Monats,
der der Antragstellung folgt. Die Befreiung oder Ermäßi-
gung wird für die Gültigkeitsdauer des Bescheids befris-
tet. Ist der Bescheid nach Absatz 7 Satz 2 unbefristet, so
kann die Befreiung oder Ermäßigung auf drei Jahre be-
fristet werden, wenn eine Änderung der Umstände mög -
lich ist, die dem Tatbestand zugrunde liegen.
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(5) Wird der Bescheid nach Absatz 7 Satz 2 unwirksam,
zurückgenommen oder widerrufen, so endet die Be-
freiung oder Ermäßigung zum selben Zeitpunkt. Derar-
tige Umstände sind vom Beitragsschuldner unverzüglich
der zuständigen Landesrundfunkanstalt mitzuteilen.

(6) Unbeschadet der Beitragsbefreiung nach Absatz 1 hat
die Landesrundfunkanstalt in besonderen Härtefällen auf
gesonderten Antrag von der Beitragspflicht zu befreien.
Ein Härtefall liegt insbesondere vor, wenn eine Sozial -
leistung nach Absatz 1 Nr. 1 bis 10 in einem durch die
zuständige Behörde erlassenen Bescheid mit der Begrün-
dung versagt wurde, dass die Einkünfte die jeweilige Be-
darfsgrenze um weniger als die Höhe des Rundfunk -
beitrags überschreiten. Absatz 4 gilt entsprechend.

(7) Der Antrag auf Befreiung oder Ermäßigung ist vom
Beitragsschuldner schriftlich bei der zuständigen Lan-
desrundfunkanstalt zu stellen. Die Voraussetzungen für
die Befreiung oder Ermäßigung sind durch die ent -
sprechende Bestätigung der Behörde oder des Leis-
tungsträgers im Original oder durch den entsprechenden
Bescheid im Original oder in beglaubigter Kopie nach -
zuweisen; im Falle des Absatzes 1 Nr. 10 1. Alternative
genügt eine ärztliche Bescheinigung. Dabei sind auch
die Namen der weiteren volljährigen Bewohner der
Wohnung mitzuteilen.

§ 5

Rundfunkbeitrag im nicht privaten Bereich

(1) Im nicht privaten Bereich ist für jede Betriebsstätte
von deren Inhaber (Beitragsschuldner) ein Rundfunk -
beitrag nach Maßgabe der folgenden Staffelung zu 
ent richten. Die Höhe des zu leistenden Rundfunkbeitrags
bemisst sich nach der Zahl der neben dem Inhaber Be -
schäftigten und beträgt für eine Betriebsstätte

1. mit keinem oder bis acht Beschäftigten ein Drittel
des Rundfunkbeitrags,

2. mit neun bis 19 Beschäftigten einen Rundfunk bei trag,

3. mit 20 bis 49 Beschäftigten zwei Rundfunkbeiträge,

4. mit 50 bis 249 Beschäftigten fünf Rundfunkbeiträge,

5. mit 250 bis 499 Beschäftigten zehn Rundfunkbei -
träge,

6. mit 500 bis 999 Beschäftigten 20 Rundfunkbeiträge,

7. mit 1.000 bis 4.999 Beschäftigten 40 Rundfunkbei -
träge,

8. mit 5.000 bis 9.999 Beschäftigten 80 Rundfunkbei -
träge,

9. mit 10.000 bis 19.999 Beschäftigten 120 Rundfunk -
bei träge und

10. mit 20.000 oder mehr Beschäftigten 180 Rund-
funkbeiträge.

(2) Unbeschadet der Beitragspflicht für Betriebsstätten
nach Absatz 1 ist jeweils ein Drittel des Rundfunk -
beitrags zu entrichten vom

1. Inhaber einer Betriebsstätte für jedes darin befindliche
Hotel- und Gästezimmer und für jede Ferienwohnung
zur vorübergehenden entgeltlichen Beherbergung Drit-
ter ab der zweiten Raumeinheit und

2. Inhaber eines Kraftfahrzeugs (Beitragsschuldner) für
jedes zugelassene Kraftfahrzeug, das zu gewerblichen
Zwecken oder einer anderen selbständigen Erwerbs -
tätigkeit oder zu gemeinnützigen oder öffentlichen
Zwecken des Inhabers genutzt wird; auf den Umfang
der Nutzung zu diesen Zwecken kommt es nicht an;
Kraftfahrzeuge sind Personenkraftwagen, Lastkraft-
wagen und Omnibusse; ausgenommen sind Omni -
busse, die für den öffentlichen Personennahverkehr
nach § 2 des Gesetzes zur Regionalisierung des öf-
fentlichen Personennahverkehrs eingesetzt werden.

Ein Rundfunkbeitrag nach Satz 1 Nr. 2 ist nicht zu ent -
richten für jeweils ein Kraftfahrzeug für jede beitrags -
pflichtige Betriebsstätte des Inhabers.

(3) Für jede Betriebsstätte folgender Einrichtungen gilt
Absatz 1 mit der Maßgabe, dass höchstens ein Rund-
funkbeitrag zu entrichten ist:

1. gemeinnützige Einrichtungen für behinderte Men-
schen, insbesondere Heime, Ausbildungsstätten oder
Werkstätten für behinderte Menschen,

2. gemeinnützige Einrichtungen der Jugendhilfe im
Sinne des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (Achtes
Buch des Sozialgesetzbuches),

3. gemeinnützige Einrichtungen für Suchtkranke, der Al-
tenhilfe, für Nichtsesshafte und Durchwandererheime,

4. eingetragene gemeinnützige Vereine und Stiftungen,

5. öffentliche allgemeinbildende oder berufsbildende
Schulen, staatlich genehmigte oder anerkannte Er-
satzschulen oder Ergänzungsschulen, soweit sie auf
gemeinnütziger Grundlage arbeiten, sowie Hoch -
schulen nach dem Hochschulrahmengesetz und 

6. Feuerwehr, Polizei, Bundeswehr, Zivil- und Katastro-
phenschutz.

Damit ist auch die Beitragspflicht für auf die Einrich-
tung zugelassene Kraftfahrzeuge abgegolten. Die Ge -
meinnützigkeit im Sinne der Abgabenordnung ist der
zu ständigen Landesrundfunkanstalt auf Verlangen nach -
zu weisen.

(4) Auf Antrag ist ein Rundfunkbeitrag nach Absatz 1
und 2 insoweit nicht zu entrichten, als der Inhaber
glaubhaft macht und auf Verlangen nachweist, dass die
Betriebsstätte länger als drei zusammenhängende volle
Kalendermonate vorübergehend stillgelegt ist. Das 
Nä here regelt die Satzung nach § 9 Abs. 2.
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(5) Ein Rundfunkbeitrag nach Absatz 1 ist nicht zu ent -
richten für Betriebsstätten

1. die gottesdienstlichen Zwecken gewidmet sind,

2. in denen kein Arbeitsplatz eingerichtet ist oder

3. die sich innerhalb einer beitragspflichtigen Wohnung
befinden, für die bereits ein Rundfunkbeitrag ent -
richtet wird.

(6) Ein Rundfunkbeitrag nach Absatz 1 und 2 ist nicht zu
entrichten von

1. den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, den Lan-
desmedienanstalten oder den nach Landesrecht zuge-
lassenen privaten Rundfunkveranstaltern oder -an bie -
tern oder

2. diplomatischen Vertretungen (Botschaft, Konsulat)
eines ausländischen Staates.

§ 6

Betriebsstätte, Beschäftigte

(1) Betriebsstätte ist jede zu einem eigenständigen, nicht
ausschließlich privaten Zweck bestimmte oder genutzte
ortsfeste Raumeinheit oder Fläche innerhalb einer Raum -
einheit. Dabei gelten mehrere Raumeinheiten auf einem
Grundstück oder auf zusammenhängenden Grund stücken,
die demselben Inhaber zuzurechnen sind, als eine Be -
triebs stätte. Auf den Umfang der Nutzung zu den jeweili-
gen nicht privaten Zwecken sowie auf eine Gewinn er -
zielungs absicht oder eine steuerliche Veranlagung des
Beitrags schuldners kommt es nicht an.

(2) Inhaber der Betriebsstätte ist die natürliche oder 
juristische Person, die die Betriebsstätte im eigenen 
Namen nutzt oder in deren Namen die Betriebsstätte
genutzt wird. Als Inhaber wird vermutet, wer für diese
Betriebsstätte in einem Register, insbesondere Handels-,
Gewerbe-, Vereins- oder Partnerschaftsregister eingetra-
gen ist. Inhaber eines Kraftfahrzeugs ist derjenige, auf
den das Kraftfahrzeug zugelassen ist.

(3) Als Betriebsstätte gilt auch jedes zu gewerblichen
Zwecken genutzte Motorschiff.

(4) Beschäftigte sind alle im Jahresdurchschnitt sozial -
versicherungspflichtig Beschäftigten sowie Bediensteten
in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis mit Aus -
nahme der Auszubildenden.

§ 7

Beginn und Ende der Beitragspflicht, 
Zahlungsweise, Verjährung

(1) Die Pflicht zur Entrichtung des Rundfunkbeitrags be-
ginnt mit dem Ersten des Monats, in dem der Beitrags -
schuldner erstmals die Wohnung, die Betriebsstätte oder
das Kraftfahrzeug innehat. Das Innehaben eines Kraft-

fahrzeugs beginnt mit dem Ersten des Monats, in dem es
auf den Beitragsschuldner zugelassen wird.

(2) Die Beitragspflicht endet mit dem Ablauf des Mo -
nats, in dem das Innehaben der Wohnung, der Betriebs -
stätte oder des Kraftfahrzeugs durch den Beitragsschuld-
ner endet, jedoch nicht vor dem Ablauf des Monats, in
dem dies der zuständigen Landesrundfunkanstalt ange -
zeigt worden ist. Das Innehaben eines Kraftfahrzeugs
endet mit dem Ablauf des Monats, in dem die Zulassung
auf den Beitragsschuldner endet. 

(3) Der Rundfunkbeitrag ist monatlich geschuldet. Er ist
in der Mitte eines Dreimonatszeitraums für jeweils drei
Monate zu leisten.

(4) Die Verjährung der Beitragsforderung richtet sich
nach den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches
über die regelmäßige Verjährung.

§ 8

Anzeigepflicht

(1) Das Innehaben einer Wohnung, einer Betriebsstätte
oder eines beitragspflichtigen Kraftfahrzeugs ist unver -
züglich schriftlich der zuständigen Landesrundfunkan -
stalt anzuzeigen (Anmeldung); entsprechendes gilt für
jede Änderung der Daten nach Absatz 4 (Änderungs mel -
dung). Eine Änderung der Anzahl der im Jahresdurch-
schnitt des vorangegangenen Kalenderjahres sozialver-
sicherungspflichtig Beschäftigten nach Absatz 4 Nr. 7 ist
jeweils bis zum 31. März eines Jahres anzuzeigen; diese
Änderung wirkt ab dem 1. April des jeweiligen Jahres.

(2) Das Ende des Innehabens einer Wohnung, einer Be-
triebsstätte oder eines beitragspflichtigen Kraftfahrzeugs
ist der zuständigen Landesrundfunkanstalt unverzüglich
schriftlich anzuzeigen (Abmeldung).

(3) Die Anzeige eines Beitragsschuldners für eine Woh-
nung, eine Betriebsstätte oder ein Kraftfahrzeug wirkt
auch für weitere anzeigepflichtige Beitragsschuldner,
sofern sich für die Wohnung, die Betriebsstätte oder das
Kraftfahrzeug keine Änderung der Beitragspflicht ergibt.

(4) Bei der Anzeige hat der Beitragsschuldner der zu -
ständigen Landesrundfunkanstalt folgende, im Einzel fall
erforderliche Daten mitzuteilen und auf Verlangen nach -
zuweisen:

1. Vor- und Familienname sowie frühere Namen, unter
denen eine Anmeldung bestand,

2. Tag der Geburt, 

3. Vor- und Familienname oder Firma und Anschrift
des Beitragsschuldners und seines gesetzlichen
Vertreters, 

4. gegenwärtige Anschrift jeder Betriebsstätte und jeder
Wohnung, einschließlich aller vorhandenen Angaben
zur Lage der Wohnung,
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5. letzte der Landesrundfunkanstalt gemeldete An-
schrift des Beitragsschuldners, 

6. vollständige Bezeichnung des Inhabers der Betriebs -
stätte, 

7. Anzahl der Beschäftigten der Betriebsstätte,

8. Beitragsnummer,

9. Datum des Beginns des Innehabens der Wohnung,
der Betriebsstätte oder des beitragspflichtigen Kraft-
fahrzeugs,

10. Zugehörigkeit zu den Branchen und Einrichtungen
nach § 5 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 und Abs. 3 Satz 1,

11. Anzahl der beitragspflichtigen Hotel- und Gästezim-
mer und Ferienwohnungen und

12. Anzahl und Zulassungsort der beitragspflichtigen
Kraftfahrzeuge.

(5) Bei der Abmeldung sind zusätzlich folgende Daten
mitzuteilen und auf Verlangen nachzuweisen:

1. Datum des Endes des Innehabens der Wohnung, der
Betriebsstätte oder des beitragspflichtigen Kraftfahr -
zeugs,

2. der die Abmeldung begründende Lebenssachverhalt
und 

3. die Beitragsnummer des für die neue Wohnung in
Anspruch genommenen Beitragsschuldners.

§ 9

Auskunftsrecht, Satzungsermächtigung

(1) Die zuständige Landesrundfunkanstalt kann von
jedem Beitragsschuldner oder von Personen oder Rechts  -
trägern, bei denen tatsächliche Anhaltspunkte vorlie gen,
dass sie Beitragsschuldner sind und dies nicht oder nicht
umfassend angezeigt haben, Auskunft über die in § 8
Abs. 4 genannten Daten verlangen. Kann die zu ständige
Landesrundfunkanstalt den Inhaber einer Wohnung oder
einer Betriebsstätte nicht feststellen, ist der Eigentümer
oder der vergleichbar dinglich Berech tigte der Wohnung
oder des Grundstücks, auf dem sich die Betriebsstätte
befindet, verpflichtet, der Landesrundfunkanstalt Aus -
kunft über den tatsächlichen Inhaber der Wohnung oder
der Betriebsstätte zu erteilen. Bei Wohnungseigentums-
gemeinschaften kann die Auskunft auch vom Verwalter
verlangt werden. Die Landesrundfunkan stalt kann mit
ihrem Auskunftsverlangen neben den in § 8 Abs. 4 und 5
genannten Daten im Einzelfall weitere Daten erheben,
soweit dies nach Satz 1 erforderlich ist; § 11 Abs. 5 gilt
entsprechend. Die Landesrundfunkanstalt kann für die
Tatsachen nach Satz 1 und die Daten nach Satz 4 Nach-
weise fordern. Der Anspruch auf Auskunft und Nach-
weise kann im Verwaltungszwangsverfahren durchge-
setzt werden.

(2) Die zuständige Landesrundfunkanstalt wird ermäch -
tigt, Einzelheiten des Verfahrens

1. der Anzeigepflicht,

2. zur Leistung des Rundfunkbeitrags, zur Befreiung von
der Rundfunkbeitragspflicht oder zu deren Ermäßi-
gung, 

3. der Erfüllung von Auskunfts- und Nachweispflichten, 

4. der Kontrolle der Beitragspflicht, 

5. der Erhebung von Zinsen, Kosten und Säumniszu -
schlägen und

6. in den übrigen in diesem Staatsvertrag genannten
Fällen

durch Satzung zu regeln. Die Satzung bedarf der Ge -
nehmigung der für die Rechtsaufsicht zuständigen Be-
hörde und ist in den amtlichen Verkündungsblättern der
die Landesrundfunkanstalt tragenden Länder zu veröf-
fentlichen. Die Satzungen der Landesrundfunkanstalten
sollen übereinstimmen.

§ 10

Beitragsgläubiger, Schickschuld, 
Erstattung, Vollstreckung

(1) Das Aufkommen aus dem Rundfunkbeitrag steht der
Landesrundfunkanstalt und in dem im Rundfunkfinan -
zierungsstaatsvertrag bestimmten Umfang dem Zwei ten
Deutschen Fernsehen (ZDF), dem Deutschlandradio so -
wie der Landesmedienanstalt zu, in deren Bereich sich
die Wohnung oder die Betriebsstätte des Beitragsschuld-
ners befindet oder das Kraftfahrzeug zugelassen ist.

(2) Der Rundfunkbeitrag ist an die zuständige Landes -
rundfunkanstalt als Schickschuld zu entrichten. Die Lan-
desrundfunkanstalt führt die Anteile, die dem ZDF, dem
Deutschlandradio und der Landesmedienanstalt zustehen,
an diese ab. 

(3) Soweit ein Rundfunkbeitrag ohne rechtlichen Grund
entrichtet wurde, kann derjenige, auf dessen Rechnung
die Zahlung bewirkt worden ist, von der durch die
Zahlung bereicherten Landesrundfunkanstalt die Erstat-
tung des entrichteten Betrages fordern. Er trägt insoweit
die Darlegungs- und Beweislast. Der Erstattungs an -
spruch verjährt nach den Vorschriften des Bürgerlichen
Gesetzbuches über die regelmäßige Verjährung. 

(4) Das ZDF, das Deutschlandradio und die Landesme-
dienanstalten tragen die auf sie entfallenden Anteile der
Kosten des Beitragseinzugs und der nach Absatz 3 er-
statteten Beträge.

(5) Rückständige Rundfunkbeiträge werden durch die
zuständige Landesrundfunkanstalt festgesetzt. Festset-
zungsbescheide können stattdessen auch von der Lan-
desrundfunkanstalt im eigenen Namen erlassen werden,
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in deren Anstaltsbereich sich zur Zeit des Erlasses des
Bescheides die Wohnung, die Betriebsstätte oder der
Sitz (§ 17 der Zivilprozessordnung) des Beitragsschuld-
ners befindet. 

(6) Festsetzungsbescheide werden im Verwaltungsvoll-
streckungsverfahren vollstreckt. Ersuchen um Voll-
streckungshilfe gegen Beitragsschuldner, deren Wohn-
sitz oder Sitz in anderen Ländern liegt, können von der
zuständigen Landesrundfunkanstalt unmittelbar an die
für den Wohnsitz oder den Sitz des Beitragsschuldners
zuständige Vollstreckungsbehörde gerichtet werden.

(7) Jede Landesrundfunkanstalt nimmt die ihr nach
diesem Staatsvertrag zugewiesenen Aufgaben und die
damit verbundenen Rechte und Pflichten ganz oder teil-
weise durch die im Rahmen einer nichtrechtsfähigen öf-
fentlich-rechtlichen Verwaltungsgemeinschaft betrie bene
Stelle der öffentlich-rechtlichen Landesrundfunk anstalten
selbst wahr. Die Landesrundfunkanstalt ist ermächtigt,
einzelne Tätigkeiten bei der Durchführung des Beitrags -
einzugs und der Ermittlung von Beitragsschuldnern auf
Dritte zu übertragen und das Nähere durch die Satzung
nach § 9 Abs. 2 zu regeln. Die Landesrundfunkanstalt
kann eine Übertragung von Tätigkeiten auf Dritte nach
Satz 2 ausschließen, die durch Erfolgshonorare oder auf
Provisionsbasis vergütet werden.

§ 11

Verwendung personenbezogener Daten

(1) Beauftragt die Landesrundfunkanstalt Dritte mit
Tätigkeiten bei der Durchführung des Beitragseinzugs
oder der Ermittlung von Beitragsschuldnern, die der An -
zeigepflicht nach § 8 Abs. 1 nicht oder nicht vollständig
nachgekommen sind, so gelten für die Erhebung, Verar-
beitung und Nutzung der dafür erforderlichen Daten die
für die Datenverarbeitung im Auftrag anwendbaren Be -
stimmungen.

(2) Beauftragen die Landesrundfunkanstalten eine Stelle
nach § 10 Abs. 7 Satz 1 mit Tätigkeiten bei der Durch-
führung des Beitragseinzugs und der Ermittlung von
Beitragsschuldnern, ist dort unbeschadet der Zustän dig -
keit des nach Landesrecht für die Landesrundfunkanstalt
zuständigen Datenschutzbeauftragten ein behördlicher
Datenschutzbeauftragter zu bestellen. Er arbeitet zur
Gewährleistung des Datenschutzes mit dem nach Lan-
desrecht für die Landesrundfunkanstalt zuständigen
Datenschutzbeauftragten zusammen und unterrichtet
die sen über Verstöße gegen Datenschutzvorschriften so -
wie die dagegen getroffenen Maßnahmen. Im Übrigen
gelten die für den behördlichen Datenschutzbeauftragten
anwendbaren Bestimmungen des Bundesdatenschutzge-
setzes entsprechend.

(3) Die zuständige Landesrundfunkanstalt darf von ihr
gespeicherte personenbezogene Daten der Beitrags -
schuldner an andere Landesrundfunkanstalten auch im

Rahmen eines automatisierten Abrufverfahrens übermit-
teln, soweit dies zur rechtmäßigen Erfüllung der Auf-
gaben der übermittelnden oder der empfangenden Lan-
desrundfunkanstalt beim Beitragseinzug erforderlich ist.
Es ist aufzuzeichnen, an welche Stellen, wann und aus
welchem Grund welche personenbezogenen Daten über-
mittelt worden sind.

(4) Die zuständige Landesrundfunkanstalt kann im Wege
des Ersuchens für Zwecke der Beitragserhebung sowie
zur Feststellung, ob eine Beitragspflicht nach diesem
Staatsvertrag besteht, personenbezogene Daten bei öf-
fentlichen und nichtöffentlichen Stellen ohne Kenntnis
des Betroffenen erheben, verarbeiten oder nutzen. Vo-
raussetzung dafür ist, dass

1. die Datenbestände dazu geeignet sind, Rückschlüsse
auf die Beitragspflicht zuzulassen, insbesondere durch
Abgleich mit dem Bestand der bei den Landesrund-
funkanstalten gemeldeten Beitragsschuldner, und

2. sich die Daten auf Angaben beschränken, die der
Anzeigepflicht nach § 8 unterliegen und kein er kenn -
barer Grund zu der Annahme besteht, dass der Betrof-
fene ein schutzwürdiges Interesse an dem Ausschluss
der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung hat.

Die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung bei den
Meldebehörden beschränkt sich auf die in § 14 Abs. 9
Nr. 1 bis 8 genannten Daten. Daten, die Rückschlüsse
auf tatsächliche oder persönliche Verhältnisse liefern
könnten, dürfen nicht an die übermittelnde Stelle rück-
übermittelt werden. Das Verfahren der regelmäßigen
Datenübermittlung durch die Meldebehörden nach den
Meldegesetzen oder Meldedatenübermittlungsverord-
nungen der Länder bleibt unberührt. Die Daten Betrof-
fener, für die eine Auskunftssperre gespeichert ist, dür-
fen nicht übermittelt werden.

(5) Die Landesrundfunkanstalt darf die in Absatz 4 und
in § 4 Abs. 7, § 8 Abs. 4 und 5 und § 9 Abs. 1 genannten
Daten und sonstige freiwillig übermittelte Daten nur für
die Erfüllung der ihr nach diesem Staatsvertrag obliegen-
den Aufgaben erheben, verarbeiten oder nutzen. Die er-
hobenen Daten sind unverzüglich zu löschen, wenn fest-
steht, dass sie nicht mehr benötigt werden oder eine
Beitragspflicht dem Grunde nach nicht besteht. Nicht
überprüfte Daten sind spätestens nach zwölf Monaten zu
löschen. Jeder Beitragsschuldner erhält eine Anmelde -
bestätigung mit den für die Beitragserhebung erforder-
lichen Daten.

§ 12

Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahr -
lässig

1. den Beginn der Beitragspflicht entgegen § 8 Abs. 1
und 3 nicht innerhalb eines Monats anzeigt,
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2. der Anzeigepflicht nach § 14 Abs. 2 nicht nachgekom-
men ist oder

3. den fälligen Rundfunkbeitrag länger als sechs Monate
ganz oder teilweise nicht leistet.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße
geahndet werden.

(3) Die Ordnungswidrigkeit wird nur auf Antrag der
Landesrundfunkanstalt verfolgt; sie ist vom Ausgang des
Verfahrens zu benachrichtigen.

(4) Daten über Ordnungswidrigkeiten sind von der Lan-
desrundfunkanstalt unverzüglich nach Abschluss des je -
weiligen Verfahrens zu löschen.

§ 13

Revision zum Bundesverwaltungsgericht

In einem gerichtlichen Verfahren kann die Revision zum
Bundesverwaltungsgericht auch darauf gestützt werden,
dass das angefochtene Urteil auf der Verletzung der Be -
stimmungen dieses Staatsvertrages beruht.

§ 14

Übergangsbestimmungen

(1) Jeder nach den Bestimmungen des Rundfunkge-
bührenstaatsvertrages als privater Rundfunkteilnehmer
gemeldeten natürlichen Person obliegt es, ab dem 
1. Januar 2012 der zuständigen Landesrundfunkanstalt
schrift lich alle Tatsachen anzuzeigen, die Grund und
Höhe der Beitragspflicht nach diesem Staatsvertrag ab
dem 1. Januar 2013 betreffen, soweit die Tatsachen zur
Begründung oder zum Wegfall der Beitragspflicht oder
zu einer Erhöhung oder Verringerung der Beitrags -
schuld führen.

(2) Jede nach den Bestimmungen des Rundfunkge-
bührenstaatsvertrags als nicht-privater Rundfunkteil-
nehmer gemeldete natürliche oder juristische Person ist
ab dem 1. Januar 2012 auf Verlangen der zuständigen
Landesrundfunkanstalt verpflichtet, ihr schriftlich alle
Tatsachen anzuzeigen, die Grund und Höhe der Bei -
tragspflicht nach diesem Staatsvertrag ab dem 1. Januar
2013 betreffen.

(3) Soweit der Beitragsschuldner den Anforderungen
von Absatz 1 oder 2 nicht nachgekommen ist, wird ver-
mutet, dass jede nach den Bestimmungen des bis zum
31. Dezember 2012 geltenden Rundfunkgebührenstaats -
vertrags als

1. privater Rundfunkteilnehmer gemeldete Person nach
Maßgabe von § 2 dieses Staatsvertrages oder

2. nicht privater Rundfunkteilnehmer gemeldete natür-
liche oder juristische Person nach Maßgabe von § 6
dieses Staatsvertrages, 

unter der bei der zuständigen Landesrundfunkanstalt ge -
führten Anschrift ab Inkrafttreten dieses Staatsvertrages
Beitragsschuldner nach den Bestimmungen dieses Staats -
vertrages ist. Eine Abmeldung mit Wirkung für die Zu -
kunft bleibt hiervon unberührt.

(4) Soweit der Beitragsschuldner den Anforderungen
von Absatz 1 oder 2 nicht nachgekommen ist, wird ver-
mutet, dass sich die Höhe des ab 1. Januar 2013 zu ent -
richtenden Rundfunkbeitrags nach der Höhe der bis zum
31. Dezember 2012 zu entrichtenden Rundfunkgebühr
bemisst; mindestens ist ein Beitrag in Höhe eines Rund-
funkbeitrages zu entrichten. Soweit der Beitragsschuld-
ner bisher aufgrund der Regelung des § 6 Abs. 1 Satz 1
Nr. 7 und 8 des Rundfunkgebührenstaatsvertrages von
der Rundfunkgebührenpflicht befreit war, wird ver-
mutet, dass er mit Inkrafttreten dieses Staatsvertrages
gemäß § 4 Abs. 2 ein Drittel des Rundfunkbeitrags zu
zahlen hat.

(5) Die Vermutungen nach Absatz 3 oder 4 können
widerlegt werden. Auf Verlangen der Landesrundfunkan -
stalt sind die behaupteten Tatsachen nachzuweisen. Eine
Erstattung bereits geleisteter Rundfunkbeiträge kann vom
Beitragsschuldner nur bis zum 31. Dezember 2014 gel-
tend gemacht werden.

(6) Die bei der zuständigen Landesrundfunkanstalt für
den Rundfunkgebühreneinzug gespeicherten Daten und
Daten nach Absatz 1 und 2 dürfen von den Landesrund-
funkanstalten in dem nach diesem Staatsvertrag erforder-
lichen und zulässigen Umfang verarbeitet und genutzt
werden. Die erteilten Lastschrift- oder Einzugsermächti-
gungen sowie Mandate bleiben für den Einzug der
Rund funkbeiträge bestehen.

(7) Bestandskräftige Rundfunkgebührenbefreiungsbe -
schei de nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 6 und 9 bis 11
des Rundfunkgebührenstaatsvertrages gelten bis zum
Ablauf ihrer Gültigkeit als Rundfunkbeitragsbefreiun-
gen nach § 4 Abs. 1.

(8) Eine Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht
nach § 5 Abs. 7 des Rundfunkgebührenstaatsvertrages
endet zum 31. Dezember 2012. Soweit Einrichtungen
nach § 5 Abs. 3 bei Inkrafttreten dieses Staatsvertrages
nach Art. 7 Abs. 2 Satz 1 des 15. Rundfunkänderungs -
staatsvertrages von der Rundfunkgebührenpflicht nach 
§ 5 Abs. 7 des Rundfunkgebührenstaatsvertrages befreit
waren, gilt für deren Betriebsstätten der Nachweis nach
§ 5 Abs. 3 Satz 3 als erbracht.

(9) Um einen einmaligen Abgleich zum Zwecke der Be-
stands- und Ersterfassung zu ermöglichen, übermittelt
jede Meldebehörde für einen bundesweit einheitlichen
Stichtag automatisiert innerhalb von längstens zwei Jah -
ren ab dem Inkrafttreten dieses Staatsvertrages gegen
Kostenerstattung einmalig in standardisierter Form die
nachfolgenden Daten aller volljährigen Personen an die
jeweils zuständige Landesrundfunkanstalt:
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1. Familienname,

2. Vornamen unter Bezeichnung des Rufnamens,

3. frühere Namen,

4. Doktorgrad,

5. Familienstand,

6. Tag der Geburt,

7. gegenwärtige und letzte Anschrift von Haupt- und
Nebenwohnungen, einschließlich aller vorhandenen
An gaben zur Lage der Wohnung, und

8. Tag des Einzugs in die Wohnung.

Hat die zuständige Landesrundfunkanstalt nach dem Ab-
gleich für eine Wohnung einen Beitragsschuldner fest-
gestellt, hat sie die Daten der übrigen dort wohnenden
Personen unverzüglich zu löschen, sobald das Beitrags -
konto ausgeglichen ist. Im Übrigen darf sie die Daten zur
Feststellung eines Beitragsschuldners für eine Wohnung
nutzen, für die bislang kein Beitragsschuldner festge -
stellt wurde; Satz 2 gilt entsprechend. Die Landesrund-
funkanstalt darf die Daten auch zur Aktualisierung oder
Ergänzung von bereits vorhandenen Teilnehmerdaten
nutzen. § 11 Abs. 5 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

(10) Die Landesrundfunkanstalten dürfen bis zum 
31. Dezember 2014 keine Adressdaten privater Per -
sonen ankaufen.

(11) Die Vorschriften des Rundfunkgebührenstaatsver-
trages bleiben auf Sachverhalte anwendbar, nach denen
bis zum 31. Dezember 2012 noch keine Rundfunkge-
bühren entrichtet oder erstattet wurden.

§ 15

Vertragsdauer, Kündigung

Dieser Staatsvertrag gilt für unbestimmte Zeit. Er kann
von jedem der vertragsschließenden Länder zum Schluss
des Kalenderjahres mit einer Frist von einem Jahr ge -
kündigt werden. Die Kündigung kann erstmals zum 
31. Dezember 2014 erfolgen. Wird der Staatsvertrag zu
diesem Zeitpunkt nicht gekündigt, kann die Kündigung
mit gleicher Frist jeweils zu einem zwei Jahre späteren
Zeitpunkt erfolgen. Die Kündigung ist gegenüber dem
Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz schrift -
lich zu erklären. Die Kündigung eines Landes lässt das
Vertragsverhältnis der übrigen Länder zueinander un-
berührt, jedoch kann jedes der übrigen Länder den Ver-
trag binnen einer Frist von drei Monaten nach Eingang
der Kündigungserklärung zum gleichen Zeitpunkt kündi-
gen.“

Artikel 2

Aufhebung des Rundfunkgebührenstaatsvertrages

Der Rundfunkgebührenstaatsvertrag vom 31. August
1991, zuletzt geändert durch den Zwölften Rundfunk -
änderungsstaatsvertrag vom 18. Dezember 2008, wird
aufgehoben.

Artikel 3

Änderung des Rundfunkstaatsvertrages

Der Rundfunkstaatsvertrag vom 31. August 1991, zuletzt
geändert durch den Vierzehnten Rundfunkänderungs -
staatsvertrag vom 10. Juni 2010, wird wie folgt geändert:

1. Im Inhaltsverzeichnis wird § 16 wie folgt neu ge -
fasst:

„Dauer der Werbung, Sponsoring“.

2. In § 8a Abs. 1 Satz 6 wird der Verweis auf „§ 13 Abs. 1
Satz 3“ durch den Verweis auf „§ 13 Satz 3“ ersetzt.

3. In § 12 Abs. 2 Satz 2 werden die Wörter „die Rund-
funkgebühr“ durch die Wörter „den Rundfunkbei -
trag“ ersetzt.

4. § 13 wird wie folgt neu gefasst:

„§ 13

Finanzierung

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk finanziert sich
durch Rundfunkbeiträge, Einnahmen aus Rundfunk -
werbung und sonstigen Einnahmen; vorrangige Fi-
nanzierungsquelle ist der Rundfunkbeitrag. Program -
me und Angebote im Rahmen seines Auftrags gegen
be sonderes Entgelt sind unzulässig; ausge nommen
hier von sind Begleitmaterialien. Einnahmen aus
dem Angebot von Telefonmehrwertdiensten dürfen
nicht erzielt werden.“

5. § 14 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 Nr. 4 wird das Wort „Gebühren-
erträge“ durch das Wort „Beitragserträge“ ersetzt.

b) In Absatz 5 wird das Wort „Gebührenfestsetzung“
durch das Wort „Beitragsfestsetzung“ ersetzt.

6. § 16 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt neu gefasst:

„§ 16

Dauer der Werbung, Sponsoring“.
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b) Es wird folgender neuer Absatz 6 angefügt:

„(6) Sponsoring findet nach 20.00 Uhr sowie an
Sonntagen und im ganzen Bundesgebiet aner -
kann ten Feiertagen im Fernsehen nicht statt; dies
gilt nicht für das Sponsoring der Übertragung von
Großereignissen nach § 4 Abs. 2.“

7. In § 43 Satz 2 werden die Wörter „der Rundfunkge-
bühr“ durch die Wörter „dem Rundfunkbeitrag“ ersetzt.

8. § 52 b wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 Buchstabe a Halbsatz 1
wird das Wort „gebührenfinanzierten“ durch das
Wort „beitragsfinanzierten“ ersetzt.

b) In Absatz 1 Satz 2 Halbsatz 2 wird das Wort
„gebührenfinanzierten“ durch das Wort „beitrags-
finanzierten“ ersetzt.

c) In Absatz 2 Satz 2 Nr. 1 wird das Wort „ge -
bührenfinanzierten“ durch das Wort „beitragsfi-
nanzierten“ ersetzt.

9. § 62 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 6 wird das Wort „Rundfunkge-
bührenstaatsvertrag“ durch das Wort „Rundfunk -
beitragsstaatsvertrag“ ersetzt.

b) In Absatz 4 Satz 5 wird das Wort „Rundfunkge-
bührenstaatsvertrag“ durch das Wort „Rundfunk -
beitragsstaatsvertrag“ ersetzt.

c) Absatz 5 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird das Wort „Rundfunkgebühren-
erhöhung“ durch das Wort „Rundfunkbei -
trags erhöhung“ ersetzt.

bb) In Satz 5 wird das Wort „Rundfunkgebühren-
staatsvertrag“ durch das Wort „Rundfunk bei -
tragsstaatsvertrag“ ersetzt.

cc) In Satz 6 wird die Angabe „§ 13 Abs. 2 sowie“
gestrichen.

10. In § 64 Satz 1 werden die Wörter „an der Rundfunk -
gebühr“ durch die Wörter „am Rundfunk bei trag“ er-
setzt.

Artikel 4

Änderung des ZDF-Staatsvertrages

In § 29 des ZDF-Staatsvertrages vom 31. August 1991,
zuletzt geändert durch den Zwölften Rundfunkände -
rungs staatsvertrag vom 18. Dezember 2008, werden die
Wörter „der Fernsehgebühr“ durch die Wörter „dem
Rund funkbeitrag“ ersetzt.

Artikel 5

Änderung des Deutschlandradio-Staatsvertrages

In § 29 Satz 1 des Deutschlandradio-Staatsvertrages vom
17. Juni 1993, zuletzt geändert durch den Vierzehnten
Rundfunkänderungsstaatsvertrag vom 10. Juni 2010,
werden die Wörter „der Rundfunkgebühr“ durch die
Wörter „des Rundfunkbeitrags“ ersetzt.

Artikel 6

Änderung des Rundfunkfinanzierungs -
staatsvertrages

Der Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag vom 26. August
bis 11. September 1996, zuletzt geändert durch den
Zwölften Rundfunkänderungsstaatsvertrag vom 18. De -
zem ber 2008, wird wie folgt geändert:

1. Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift des I. Abschnitts werden die
Wörter „zur Rundfunkgebühr“ durch die Wörter
„zum Rundfunkbeitrag“ ersetzt.

b) In der Überschrift des II. Abschnitts werden die
Wörter „der Rundfunkgebühr“ durch die Wörter
„des Rundfunkbeitrags“ ersetzt.

c) § 8 wird wie folgt neu gefasst:

„Höhe des Rundfunkbeitrags“.

2. In der Überschrift des I. Abschnitts werden die
Wörter „zur Rundfunkgebühr“ durch die Wörter
„zum Rundfunkbeitrag“ ersetzt.

3. § 1 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 Satz 1 wird das Wort „Gebührenfest-
setzung“ durch das Wort „Beitragsfestsetzung“
ersetzt. 

b) In Absatz 3 Satz 3 werden die Wörter „der Rund-
funkgebühren“ durch die Wörter „des Rund-
funkbeitrags“ ersetzt.

c) In Absatz 4 wird das Wort „Gebühreneinnahmen“
durch das Wort „Beitragseinnahmen“ ersetzt. 

4. § 3 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 2 wird das Wort „Gebühren“ durch
das Wort „Beiträgen“ ersetzt.

bb) In Satz 3 wird das Wort „Gebührenperiode“
jeweils durch das Wort „Beitragsperiode“ er-
setzt.
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b) Absatz 8 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 4 werden die Wörter „der Rundfunk -
gebühr“ durch die Wörter „des Rundfunk -
beitrags“ ersetzt.

bb) In Satz 6 wird das Wort „Gebühren“ durch
das Wort „Beiträge“ ersetzt.

5. § 6 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden die Wörter „der Rundfunkge-
bühr“ durch die Wörter „dem Rundfunkbeitrag“
ersetzt.

b) In Satz 2 werden die Wörter „der Rundfunkge-
bühr“ durch die Wörter „des Rundfunkbeitrags“
ersetzt.

6. In § 7 Abs. 2 Satz 1 wird das Wort „Gebührenvor -
schlag“ durch das Wort „Beitragsvorschlag“ ersetzt.

7. In der Überschrift zum II. Abschnitt werden die
Wörter „der Rundfunkgebühr“ durch die Wörter „des
Rundfunkbeitrags“ ersetzt.

8. § 8 wird wie folgt neu gefasst:

„§ 8

Höhe des Rundfunkbeitrags

Die Höhe des Rundfunkbeitrags ist vorbehaltlich einer
Neufestsetzung im Verfahren nach § 3 auf monat lich
17,98 Euro festgesetzt.“

9. § 9 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt neu gefasst:

„(1) Von dem Aufkommen aus dem Rundfunk -
beitrag erhalten vorbehaltlich einer Neufestsetzung
im Verfahren nach § 3 die in der ARD zu sam -
mengeschlossenen Landesrundfunkanstalten einen
Anteil von 72,6295 vom Hundert, das ZDF einen
Anteil von 24,7579 vom Hundert und die Körper-
schaft des öffentlichen Rechts „Deutschlandradio“
einen Anteil von 2,6126 vom Hundert.“

b) Absatz 2 wird gestrichen.

c) Der bisherige Absatz 3 wird der neue Absatz 2
und in Satz 1 wird das Wort „Fernsehgebüh ren -
aufkommen“ durch das Wort „Rundfunkbei trags -
aufkommen“ ersetzt.

10. § 10 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) Satz 1 wird wie folgt neu gefasst:

„Die Höhe des Anteils der Landesmedienanstalten
beträgt 1,8989 vom Hundert des Rundfunkbei -
tragsaufkommens.“

b) In Satz 3 werden die Wörter „der Rundfunkge-
bühr“ durch die Wörter „dem Rundfunkbeitrag“
er setzt.

11. In § 14 Satz 1 wird das Wort „ARD-Nettogebühren -
aufkommens“ durch das Wort „ARD-Nettobeitrags -
aufkommens“ ersetzt.

Artikel 7

Kündigung, Inkrafttreten, Neubekanntmachung

(1) Für die Kündigung des in Artikel 1 enthaltenen
Staats vertrages sowie der in Artikel 3 bis 6 geänderten
Staatsverträge sind die dort vorgesehenen Kündigungs -
vorschriften maßgebend.

(2) Dieser Staatsvertrag tritt am 1. Januar 2013 in Kraft.
Die Vorschriften nach § 14 Abs. 1, 2 und 6 des Rund-
funkbeitragsstaatsvertrages treten am 1. Januar 2012 in
Kraft. Sind bis zum 31. Dezember 2011 nicht alle Rati-
fikationsurkunden bei der Staatskanzlei des Vorsitzen-
den der Ministerpräsidentenkonferenz hinterlegt, wird
der Staatsvertrag gegenstandslos.

(3) Die Staatskanzlei des Vorsitzenden der Ministerprä -
sidentenkonferenz teilt den Ländern die Hinterlegung
der Ratifikationsurkunden mit.

(4) Die Länder werden ermächtigt, den Wortlaut des
Rundfunkstaatsvertrages, ZDF-Staatsvertrages, Deutsch-
landradio-Staatsvertrages und Rundfunkfinanzierungs -
staats vertrages in der Fassung, die sich aus den Artikeln 3
bis 6 ergibt, mit neuem Datum bekannt zu machen.
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Für das Land Baden-Württemberg:

Berlin, den 17. Dezember 2010

Stefan Mappus

Für den Freistaat Bayern:

Berlin, den 15. Dezember 2010

Horst Seehofer

Für das Land Berlin:

Berlin, den 15. Dezember 2010

Klaus Wowereit

Für das Land Brandenburg:

Potsdam, den 21. Dezember 2010

Matthias Platzeck

Für die Freie Hansestadt Bremen:

Berlin, den 15. Dezember 2010

Jens Böhrnsen

Für die Freie und Hansestadt Hamburg:

Berlin, den 17. Dezember 2010

Christoph Ahlhaus

Für das Land Hessen:

Berlin, den 15. Dezember 2010

V. Bouffier

Für das Land Mecklenburg-Vorpommern:

Berlin, den 15. Dezember 2010

Erwin Sellering

Für das Land Niedersachsen:

Berlin, den 15. Dezember 2010

David McAllister

Für das Land Nordrhein-Westfalen:

Berlin, den 17. Dezember 2010

Hannelore Kraft

Für das Land Rheinland-Pfalz:

Berlin, den 17. Dezember 2010

Kurt Beck

Für das Saarland:

Berlin, den 15. Dezember 2010

Peter Müller

Für den Freistaat Sachsen:

Berlin, den 17. Dezember 2010

St. Tillich

Für das Land Sachsen-Anhalt:

Berlin, den 15. Dezember 2010

Böhmer

Für das Land Schleswig-Holstein:

Berlin, den 17. Dezember 2010

Heiner Garg

Für den Freistaat Thüringen:

Berlin, den 15. Dezember 2010

Ch. Lieberknecht
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Protokollerklärung aller Länder

1. Die Länder weisen darauf hin, dass finanziell leis-
tungsfähige Menschen mit Behinderungen einen er-
mäßigten Beitrag in Höhe von einem Drittel des
Rundfunkbeitrags zu entrichten haben, sofern sie nicht
einen Befreiungsgrund geltend machen können. Da -
mit soll die Finanzierung barrierefreier Angebote er -
leichtert werden. Die Länder erwarten, dass ARD,
ZDF und Deutschlandradio hierzu ihren Dialog mit
den betroffenen Verbänden mit dem Ziel intensivie -
ren, ihr diesbezügliches Angebot auszuweiten, und 
hierüber regelmäßig berichten. In diesem Zusammen-
hang erwarten die Länder auch, dass die privaten Ver-
anstalter von bundesweit verbreitetem Rundfunk ihr
barrierefreies Angebot verbessern.

2. Die finanziellen Auswirkungen des Modellwechsels
bei der Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rund-
funks werden mit dem 19. KEF-Bericht festgestellt.
Unmittelbar anschließend werden die Länder auf
dieser Grundlage eine Evaluierung durchführen. Die
Evaluierung soll unter Mitwirkung einer unabhängi-
gen Stelle, die durch öffentliche Ausschreibung ermit-
telt wird, erfolgen. Die Evaluierung umfasst insbeson-
dere die Entwicklung der Erträge aus dem Rundfunk -
beitrag, die jeweiligen Anteile der privaten Haushalte,
der Privatwirtschaft und der öffentlichen Hand am
Gesamtertrag. Dabei werden auch die Notwendigkeit
und Ausgewogenheit der Anknüpfungstatbestände,
da runter die Beitragspflicht für Kraftfahrzeuge, ge -
prüft.

3. Auf der Basis des 19. KEF-Berichts und der aktuali -
sierten Zahlen soll auch die Frage der Werbung und
des Sponsorings im öffentlich-rechtlichen Rundfunk
entschieden werden. Dabei soll auch die Frage einer
stufenweise weiteren Reduzierung behandelt werden.
Gleichzeitig nehmen die Länder in Aussicht, die Aus -
wirkungen der in § 16 Abs. 6 Halbsatz 2 des Rund-
funkstaatsvertrages vorgesehenen Beschränkung der
Sponsoring-Möglichkeiten im öffentlich-rechtlichen
Rundfunk zu prüfen. Dabei soll insbesondere geprüft
werden, ob eine valente Sportberichterstattung auch
über bedeutende regionale, nationale und internatio -
nale Sportereignisse jenseits des Katalogs des § 4
Abs. 2 des Rundfunkstaatsvertrages, entsprechende
Refinanzierungsmöglichkeiten der betroffenen Sport -
ver bände und die Wettbewerbsfähigkeit Deutsch-
lands bei der Bewerbung um internationale Sporter -
eignisse nach wie vor gewahrt sind.

4. Die Länder werden ferner überprüfen, inwieweit die
ARD ihre Zusagen hinsichtlich eines internen Leis-
tungsausgleichs umgesetzt hat (insbesondere Punkt I. 6.
Spstr. 3 der Eckpunkte zur Neuordnung der Finan -
zierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks).

Protokollerklärung der Freien und Hansestadt Ham-
burg, des Landes Niedersachsen, des Freistaates
Sachsen und des Landes Sachsen-Anhalt

Die Freie und Hansestadt Hamburg, das Land Nieder-
sachsen, der Freistaat Sachsen und das Land Sachsen-
Anhalt unterstreichen, dass für die Akzeptanz des neuen
Finanzierungssystems eine aufkommensneutrale Gestal-
tung entscheidend ist. Etwaige im Zuge der Neuordnung
der Rundfunkfinanzierung entstehende Mehreinnahmen
werden daher für eine Reduzierung der Belastung von
Bürgern und Unternehmen genutzt werden.

Die Systemumstellung auf die Haushalts- und Betriebs -
stättenabgabe entlastet die öffentlich-rechtlichen Rund-
funkanstalten nicht davon, Qualität und Umfang ihrer
Angebote fortlaufend kritisch zu überprüfen und sich
dabei im Interesse des Beitragszahlers an einer engen
Definition des Grundversorgungsauftrags zu orientieren.

Protokollerklärung des Landes Schleswig-Holstein

Das Land Schleswig-Holstein erklärt ergänzend zu Zif-
fer 2 der Protokollerklärung aller Länder: „Ziel ist es,
letztere entweder ganz entfallen zu lassen oder in die
Beitragsstaffelung nach § 5 zu integrieren, zumal die
Nicht-Veranlagung nicht privat genutzter Kfz insbeson-
dere auch den Verwaltungsaufwand bei der GEZ und bei
den Betroffenen reduzieren wird.“
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